
Rechtshilfefonds
Strahlenschutz e.V.

Infoveranstaltung über die Gründung
des
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Stand der Dinge

• Halle zur Atommüllkonditionierung neben
Wohnbevölkerung und Schulen droht

• Neuer Bebauungsplan wird offensichtlich
Erweiterungen der Atomfirmen zulassen
– Angeblicher „Bestandsschutz“ und

„Recht auf Erweiterungsmöglichkeiten“
– u.a. durch falsches (nicht vollständiges)

Risikogutachten
– Bislang nicht durchgeführter Stresstest des NMU
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Welche Ziele hat der Rechtshilfefonds?

• Maximaler Strahlenschutz, durch

• Verhinderung der neuen Atommüllhalle
• Verhinderung von Erweiterungsmöglichkeiten
• Reduktion der Strahlengenehmigungen
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Warum ein Rechtshilfefonds?

• Ein Verein (z.B. BISS e.V.) kann nicht klagen
• Klage nur durch Privatperson möglich
• Rechtshilfefond finanziert die Klage
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Was ist ein Rechtshilfefonds?

• eingetragener Verein (nicht gemeinnützig)
• finanziert rechtliche Schritte
• Mitglieder schaffen mit ihren Einlagen die

Basis
• Nachfolgende Spenden schaffen zusätzlichen

Handlungsspielraum und lösen ggf. die
Einlagen aus
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Was finanziert der Rechtshilfefonds?

• Ausschließlich rechtliche Schritte zur
Erreichung der genannten Ziele:

• Finanzierung von entsprechenden
Klagen/Gerichtsprozessen
(Zusammenarbeit mit RA Hess)

• Finanzierung von Fachgutachten
• KEINE Maßnahmen für die Information der

Öffentlichkeit (Flyer, Demonstrationen etc.)
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Wie kann man unterstützen?

• Aktive Mitgliedschaft
– Einlage pro Person: 1000,- €
– stimmberechtigt

• Förder-Mitgliedschaft
– Einlage pro Person: mindestens 500,- €
– nicht stimmberechtigt

• Spenden
– nicht steuerlich absetzbar
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Wie wird entschieden?

• Vereinstreffen (nur offen für Mitglieder & Förder-
Mitglieder) maximal 4x im Jahr
(außergewöhnliche Vereinssitzung ist möglich)

• Mindestens 50% der stimmberechtigten
Mitglieder müssen für Beschlussfähigkeit
anwesend sein

• Mittelverwendung durch Mehrheits-
Entscheidung
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Wie geht es weiter?

• Entwurf der Vereinssatzung liegt bereits vor
• Vereinsgründung:

• 09.09.2014, 18 Uhr, DGH Wenden
• Vorstandsmitglieder wählen

19.08.2014 9



Wie geht es weiter?

• Kontakt zu einer Anwältin/einem Anwalt
aufbauen

• Einen Kläger auswählen
• Das notwendige rechtliche Verfahren auswählen
• Über die Unterstützung des Klägers entscheiden
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